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Forum

dentlich lesen, dass neuere Wasserkraftwerke
nach der villigen Liberalisierung des Strom-
marktes kaum mehr amortisierbar sind.

R. Stulz: Die Produktionsketten miissen
aufallen Gebieten, nicht nur beider Strom-
produktion, immer wieder neu iiberdacht,
tberpriift und dem europiischen Umfeld
angepasst werden. Wie bei jedem andern
Betrieb sind auch in der Stromproduktion
die Betriebsabliufe zu tberpriifen, be-
triebswirtschaftliche Uberlegungen anzu-
stellen und die entsprechenden Anpassun-
gen vorzunehmen. Es gilt wie tberall,
schlanker zu werden, effizienter zu produ-
zieren und zu verteilen. Die Elektrizitits-
wirtschaft ist zurzeit voll in diesem schwie-
rigen Prozess der Anpassung. Wenn aber
auf der andern Seite die Billigproduzenten
ihre Kosten in Zukunft auch rechnen miis-
sen, mussen sie ihre Preise ebenfalls er-
hohen. Die Schweizer Energiepreise sind
meines Wissens zudem auch in Zukunft
durchaus konkurrenzfihig.

SI+A: Ich michte zum Abschluss vielleicht
noch ein aktuelles Stichwort einwerfen: Len-
kungsabgabe, CO,-Steuer. Wiirden Sie ein
solches Instrument befiirworten, wemn es zur
Forderung ernenerbarer Energien und zur
unnweltgerechten Stromproduktion eingesetzt
wiirde?

Peter Rechsteiner, Ziirich
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R. Stulz: Ich kann hier wiederum nur
meine personliche Ansicht wiedergeben.
Wenn wir das Thema Umwelt und ratio-
nelle Energieverwendung ernst nehmen
wollen, kommen wir um cine Neurege-
lung der Besteuerung von Arbeit und Res-
sourcen nicht herum. Die Umlagerung
von der Arbeits- hin zur Ressoucenbe-
steuerung ist die einzig mogliche Form,
wenn man dem Okologischen Denken
zum Durchbruch verhelfen will. Ob das
eine CO,-Abgabe ist - sicher ein guter An-
satz - oder eine andere Form der Ressour-
cenbesteuerung, bleibe dahingestellt. Die
Verwendung dieser Gelder ist ein Thema
fir sich, das genau betrachtet werden
muss.

SI+A: Wir haben meiner Ansicht nach den
Themenkreis Energie und SIA abgehandelt.
Haben Sie noch etwas beizufiigen, oder mich-
ten Sie ein Thema noch etwas mebr vertiefen?

R. Stulz: Nein, aber anzufiigen wire viel-
leicht noch, dass es im ganzen Energie- und
Umweltbereich dusserst schwierig ist, im
technischen Bereich Wirkung zu entfalten,
solange die Energiepreise derart tief sind.
Die Preise entpuppen sich als das grosse
Problem, sei es nun in der Energiepolitik
des SIA oder bei Aktionen von Energie
2000. Die Wirkung bleibt relativ gering,
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Urteile sind gute Lehrmeister. Des-
halb wird in diesem Beitrag aus-
zugsweise auf einen Entscheid des
Gerichts Erster Instanz der Europai-
schen Gemeinschaften (EuGEI)' ein-
gegangen, der in mancherlei Hin-
sicht bemerkenswert ist. Sei es
auch nur, weil hier fiir einmal die
Kommission der Europaischen Ge-
meinschaften als Auftraggeberin
und Vergabestelle aufgetreten und
in dieser Funktion eingeklagt wor-
den ist.

Kligerin war die Adia Interim SA, welche
Partnerin cines Rahmenvertrages mit der
EU-Kommission war, den die Kommission
withrend der Laufzeit erneut offentlich aus-
geschrieben hatte. Die Adia Interim SA be-

teiligte sich an dieser Ausschreibung, er-
hielt allerdings den Zuschlag nicht, u.a.
weil ihr im Angebot ein Rechnungsfehler
unterlaufen war.

Was ist passiert?

Dem Urteil ist, zusammengefasst, fol-
gender Sachverhalt zu entnehmen: «Um
die ["ﬂ)crlassung von Leiharbeitnehmern
sicherzustellen, schliesst die Kommission
der Europiischen Gemeinschaften von
Zeit zu Zeit Rahmenvertrige mit Leihar-
beitsunternehmen ab, die sie aufgrund von
Ausschreibungen auswihlt.

Kurz vor Ablauf der fir 1994 ge-
schlossenen Rahmenvertrige veroffent-
lichte die Kommission im Supplement
zum Amtsblatt der Europiiischen Gemein-
schaften vom 13. Juli 1994 (...) eine dffent-
liche Ausschreibung fiir die Uberlassung
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wenn sich der Nutzen nicht in Franken
und Rappen auszahlt. Die Energiepreise
sind und bleiben ein zentraler Punkt. Wir
mussten ebenfalls erfahren, dass von frei-
willigen Massnahmen nur eine beschrink-
te Wirkung ausgeht, solange sie sich nicht
auszahlen. Mit Freiwilligkeit ohne Len-
kungsabgaben sehe ich personlich keine
Moglichkeiten, wie die Forderungen von
Rio 91 erreicht werden konnten.

SI+A: Die ganze Liberalisierung hat also
auch ihre Grenzen.

R. Stulz: Ja. Sie hat zwar ihre Vorteile, aber
auch ihre Grenzen, weil der einzelne Un-
ternehmer, um zu tiberleben, vielfach eine
Rechnung machen muss, die mit jener zu-
gunsten der Allgemeinheit nicht Gberein-
stimmt. Hier sind Staat und Verbinde ge-
fordert, einen gemeinsamen Weg zu su-
chen und eine gemeinsame Politik im
Dienste und zum Wohle der Allgemeinheit
zu betreiben.

Adresse des Gesprichspartners:

Roland Stulz, dipl. Arch. ETH/SIA, Prisident
FKE, Geschiftsleiter Intep AG, Lindenstrasse
38, Postfach 657, 8034 Ziirich

von Leiharbeitnehmern (...). Aus Ziffer 2

dieser Ausschreibung ergibt sich, dass die

Kommission beabsichtigte, Rahmenver-

trige mit drei Leiharbeitsunternehmen zu

schliessen.

In (...) der Ausschreibung wurden fol-
gende Kriterien fiir die Erteilung des Zu-
schlags aufgestellt:

«  Fihigkeit, das breitgeficherte Aufga-
benspektrum  abzudecken,
Spmchl\'cnnmissc;

«  Organisation, Kundendienst und Ver-
fugbarkeit;

» Preis.

sowie

Die Berechnung des Preises war nach An-
weisungen vorzunchmen, die in den Ver-
dingungsunterlagen festgelegt waren. Die
Bieter mussten aufgrund von von der
Kommission angegebenen Referenzloh-
nen fir jede Art von Leistung zuniichst
einen Nettostundenlohn, sodann einen
Bruttostundenlohn und schliesslich einen
in Rechnung gestellten Stundentarif auf-
stellen. Dieser bildete den Angebotspreis.»

Die  Sachverhaltsumschreibung  des
Gerichts enthillt weitere Ausfiihrungen zur
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Preisberechnung, die ich hier nicht weiter
zitiere. Das Gericht hielt im weiteren fest:
«Es ist unstreitig, dass die Gesellschaft
[Anm. des Verfassers: Gemeintist die Adia
Interim SA] zur entscheidungserheblichen
Zeit der Hauptlieferant von Leiharbeit-
nehmern an die Kommission war (...)».

Im Rahmen der Bewertung der An-
gebote kam die Adia Interim SA nach der
Priiftung der Kriterien «Abdeckung des
Aufgabenspektrums sowie Sprachkennt-
nisse» einerseits und «Organisation, Kun-
dendienst und Verfiigbarkeitr andererseits
auf den zweiten Platz. Da die EU-Kom-
mission beabsichtigte, drei Vertrige abzu-
schliessen, wire Adia Interim demnach
sehr gut plaziert gewesen.

Aufgrund der Beurteilung des Preis-
kriteriums fiel sie dann allerdings vom
zweiten auf den zehnten Platz zurtick, da
der von ihr angegebene Preis rund 50%
hoher lag als das preisglinstigste der ein-
gegangenen Angebote. Der von der EU-
Kommission — eingesetzte  Vergabeaus-
schuss, welcher die Angebote priifte, hatte
dazu in einem (internen) Protokoll fest-
gehalten: «Der im Angebot von Adia ent-
haltene (...) Betrag beruht auf einem sy-
stematischen Fehler bei der Umrechnung
der Bruttostundenlohne in die in Rech-
nung gestellten Tarife.»

Das Angebot der Adia Interim wurde
in der Folge abgelehnt, worauf diese eine
Begriindung verlangte, die sie auch erhielt.
Die Begriindung fasste im wesentlichen
den Ablauf des Vergabeverfahrens zusam-
men und hielt u.a. fest: <Der Ausschuss hat
jedes Angebot in gleicher und nicht dis-
kriminierender Weise gepriift. Dieser
Grundsatz bedeutetinsbesondere, dass der
Umstand, dass eine Gesellschaft [ Anm. des
Verfassers: D.h. u.a. die Adia Interim SA]
bereits Vertragspartner der Kommission
ist, keinen tatsichlichen Vorteil gegentiber
den andern Bietern darstellte. Und wei-
ter: «Das Ergebnis dieser Ausschreibung
folgt somit der strikten Anwendung der
Wettbewerbsregeln, die es der Kommis-
sion nicht erlaubt, Ihr Angebot zu bertick-
sichtigen.»

Die Kommission schloss Be-
griindung, die im tbrigen keinen Hinweis
auf den entdeckten Rechnungsfehler ent-

ihre

hielt, mit folgenden Worten: «Dieses Er-
gebnis stellt jedoch keineswegs in Frage,
dass die Kommission mit der Zusammen-
arbeit mit Threr Firma aufgrund des vor-
hergehenden Rahmenvertrags zufrieden
war.»

Die Klage und ihre Begriindung

Adia Interim erhob Klage gegen die
EU-Kommission und begrindete diese
beztiglich des Preiskriteriums u.a. wic
folgt: Der Grundsatz der Gleichbehand-
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lung sei verletzt worden, weil die Kom-
mission sich nach Feststellen des Rech-
nungsfehlers diesen nicht korrigiert bzw.
sich nicht mit der Kligerin in Verbindung
gesetzt und in der Folge nicht den richt-
gen Wert aller ihrer unterbreiteten Ange-
bote gewtrdigt, sondern den unrichtigen
Preis des Angebots der Kligerin mit
demjenigen der andern Angebote vergli-
chen habe.

Das Urteil und seine Begriindung

Das EuGEI fiihrt in seinem Urteil u.a.
folgendes aus: <Nach Artikel 99 Buchsta-
be h der Verordnung Nr. 3418/93 ist jegli-
cher Kontakt zwischen dem Organ und
dem Bieter nach Er6ffnung der Angebote
verboten, es sei denn, es liegt ein Ausnah-
mefall vor, in dem «ein Angebot Klarstel-
lungen [erfordert] oder (...) offenkundige
sachliche Irrtiimer im Wortlaut des Ange-
bots zu berticksichtigen> sind. In diesen
Fillen kann das Organ die Initiative er-
greifen und Kontakt mit dem Bieter auf-
nehmen.

Diese Vorschrift verleiht schon nach
ihrem Wortlaut den Organen die Befug-
nis, sich in den dort abschliessend aufge-
zihlten Ausnahmefillen mit Bietern in
Verbindung zu setzen. Sie kann also nicht
so ausgelegt werden, dass sie den Organen
cine Verpflichtung auferlegt, mit Bietern
Kontakt aufzunehmen.»

Das EuGEI stellte sich dann die Frage,
ob diese Befugnis im vorliegenden Fall auf-
grund des von der Kligerin herangezoge-
nen Grundsatzes der Gleichbehandlung
nicht doch zu einer Verpflichtung der
Kommission gefithrt habe. Es verneinte
dies mit folgender Begrindung:

«Der Auswahlausschuss konnte zwar
erkennen, dass der Fehler bei der Um-
rechnung der Bruttostundenlohne in die
in Rechnung gestellten Tarife entstanden
war (...); er konnte jedoch nichtallein dem
Angebot der Kligerin entnehmen, ob es
sich, wie die Kligerin vor dem Gericht be-
hauptet hat, um einen Rechenfehler bei der
Anwendung der von ihr unterbreiteten
Formel, um einen Fehler bei der Aufstel-
lung des Kocffizienten fiir die Umrech-
nung der Bruttostundenldhne in die in
Rechnung gestellten Tarife - der nach den
Verdingungsunterlagen die gesamten Be-
lastungen und die Gewinnspanne des Bie-
ters sowie den Kurs fir die Umrechnung
von belgischen Franken in Ecu enthile (...)
- oder um ein blosses Versehen handelte.

Somit war der Auswahlausschuss,
selbst wenn er einen systematischen Re-
chenfehler festgestellt hat, nicht in der
Lage, die genaue Art oder Ursache dieses
Fehlers zu bestimmen. Unter diesen Um-
stinden wiire jede Kontaktaufnahme der
Kommission mit der Kligerin, um ge-

Nr. 44, 30. Oktober 1997 920

meinsam mit ihr die genaue Art und Ursa-
che des systematischen Rechenfehlers zu
ermitteln, mitdem Risiko einer Anpassung
anderer, fir die Feststellung des Angebots-
preises der Kligerin berticksichtigter Fak-
toren verbunden gewesen, insbesondere
derjenigen in bezug auf die Berechnung
des Koeffizienten einschliesslich ihrer Ge-
winnspanne, so dass entgegen dem Vor-
bringen der Kligerin der Grundsatz der
Gleichbehandlung zum Nachteil der an-
deren Bieter verletzt worden wiire, die alle,
ebenso wie sie selbst, bei der Abfassung
ihres Angebots der gleichen Sorgfalts-
pflicht unterlagen.»

Schlussbemerkungen

Betrachtet man diesen Fall aus der
Sicht der Adia Interim SA, so erscheint das
Resultat sicherlich unbefriedigend. Fir sie
ergibt sich in Stichworten wohl etwa fol-
gendes: Rahmenvertrag geschlossen, Auf-
traggeber zufriedengestellt, neue Offerte
cingereicht, Rechnungsfehler gemacht:
Ade Interim. So geht das!

Auf der andern Seite ist zu bertick-
sichtigen, dass eine Nachbesserung der
Offerte im Zeitpunkt nach der Offertoff-
nung tatsichlich die Gefahr in sich getra-
gen hiitte, dass nicht nur der <Rechnungs-
fehler», sondern auch andere Teile der
Preiskalkulation hitten verindert werden
konnen, ohne dass dies die Vergabestelle
hitte belegen konnen. Das Risiko einer
unzulissigen Bevorteilung der Adia In-
terim SA gegentiber ihren Mitkonkurren-
ten bestand damit ohne Zweifel.

Weil solche «Rechnungsfehler in der
Praxis des offentlichen Beschaffungswe-
sens immer wieder eine gewisse Rolle spie-
len, wird der nichste Beitrag auf die
schweizerische Rechtssituation eingehen
und sich u.a. mit der Frage befassen, wie
zu entscheiden ist, wenn ein Anbieter - an-
ders als im vorliegenden Fall - nicht eine
zu hohe, sondern eine zu tiefe Offerte ein-
reicht, die gemiss seiner Behauptung auf
einem Rechnungsfehler beruht.

Adresse des Verfassers:
Peter Rechsteiner, Farsprecher, Generalsekreta-
riat SIA, Selnaustrasse 16, 8039 Ziirich

Anmerkungen

'Urteil des Geriches Erster Instanz der Euro-
piischen Gemeinschaften (vierte Kammer) vom
8. Mai 1996 in Sachen Adia Interim SA gegen
Kommission der Europiischen Gemeinschaf-
ten, Rechtssache T-19/95; dieses Gericht wurde
1989 zur Entlastung des Europiischen Gerichts-

hofes geschaffen. Gegen seine Entscheidungen
kann beim EuGH Berufung eingelegt werden.




	Öffentliches Beschaffungswesen. Teil 6: Vom Umgang mit Rechnungsfehlern

